
 
Der Entwurf des Bebauungsplanes, bestehend aus 
der Planzeichnung (Teil A) und dem Text (Teil B), 
hat in der Zeit vom 29.11.2002 bis zum 08.01.2003 
während der Dienststunden nach 
§ 3 Abs. 2 BauGB öffentlich ausgelegen. Die 
öffentliche Auslegung ist mit dem Hinweis, dass 
Anregungen während der Auslegungsfrist von allen 
Interessierten schriftlich oder zur Niederschrift  
vorgebracht werden können, am 22.11.2002 durch 
Abdruck im Wedel-Schulauer-Tageblatt und im 
Hamburger Abendblatt – Pinneberger Zeitung - 
ortsüblich bekannt gemacht worden. 
  
  
  
  
  
  
  
Wedel, den 
Der Bürgermeister 
i. A. 
 
 
 
 
 

5. Baulicher Schallschutz (§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB) 
 
5.1 In den Teilgebieten Qu. 7, Qu. 9 und Qu. 10 (Allgemeines Wohngebiet und 

Mischgebiet) sind nach Süden bzw. Südosten (zur Croningstraße) orientierte 
Aufenthaltsräume mit einem baulichen Schallschutz gemäss den Bestimmungen der 
DIN 4109 (Abschnitt 5) zu versehen. Maßgeblich ist der Lärmpegelbereich III.  

 
Anforderungen an die Luftschalldämmung von Außenbauteilen: 
 
Lärmpegelbereich: III 
Maßgeblicher Außenlärmpegel: 61 - 65 dB(A) 
Erforderliches resultierendes Schalldämm-Maß bei 
   -  Büroräumen usw.:  30 dB(A) 
   -  Wohnungen usw.:  35 dB(A). 
 
Die Anforderungen sind auch von Decken von Aufenthaltsräumen, die den oberen 
Gebäudeabschluss bilden, sowie von Dächern und Dachschrägen von ausgebauten 
Dachräumen zu erfüllen. 
 
Schlaf- und Kinderzimmer, für die nach dieser Festsetzung ein baulicher Schallschutz 
erforderlich ist, sind mit lärmgedämmten Zuluftelementen zu versehen, die mindes-
tens das gleiche Schalldämm-Maß aufweisen wie die Fenster. 

 
 
5.2 In den Teilgebieten Qu. 1 und Qu. 5 (Gewerbegebiet) sind bei nach Norden (zur 

Rissener Straße) orientierten Gebäuden in erster Baureihe Aufenthaltsräume mit 
einem baulichen Schallschutz gemäss den Bestimmungen der DIN 4109 (Abschnitt 5) 
zu versehen. Massgeblich sind die nachfolgend genannten Lärmpegelbereiche. Für 
Aussenbauteile, die seitlich zur Rissener Straße orientiert sind (Seitenfronten), gilt der 
jeweils nächstniedrige Lärmpegelbereich.  

 
Anforderungen an die Luftschalldämmung von Aussenbauteilen: 
 
Abstand zur Rissener Straße: bis 30 m 
Lärmpegelbereich: V 
Maßgeblicher Außenlärmpegel: 71 - 75 dB(A) 
Erforderliches resultierendes Schalldämm-Maß bei 
   - Büroräumen usw.:  40 dB(A) 
   - Wohnungen usw.:  45 dB(A) 
 
Abstand zur Rissener Straße: von 31 - 80 m 
Lärmpegelbereich: IV 
Maßgeblicher Außenlärmpegel: 66 - 70 dB(A) 
Erforderliches resultierendes Schalldämm-Mass bei 
   - Büroräumen usw.:  35 dB(A) 
   - Wohnungen usw.:  40 dB(A) 
 
Abstand zur Rissener Straße: im übrigen Gebiet  
Lärmpegelbereich: III 
Massgeblicher Außenlärmpegel: 61 - 65 dB(A) 
Erforderliches resultierendes Schalldämm-Maß bei 
   -  Büroräumen usw.:  30 dB(A) 
   -  Wohnungen usw.:  35 dB(A). 

  

 
9.  Stellplatzbegrünung (§ 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB) 

 
PKW-Stellplätze sind mit einem großkronigen Laubbaum je angefangene 4 Stell-
plätze zu begrünen. Der Stammumfang der Bäume muß mindestens 18 - 20 cm 
betragen. Pro Baum ist eine offene Vegetationsfläche von mindestens 12 m2 freizu-
halten. LKW-Stellplätze sind wie vor zu begrünen, jedoch mit zwei großkronigen 
Laubbäumen je angefangene 4 Stellplätze. 
  
Artenvorschläge:  
  
Linde (Tilia in Sorten) 
Spitzahorn (Acer platanoides) 
Bergahorn (Acer pseudoplatanus) 
Stieleiche (Quercus robur) 
Hainbuche (Carpinus betulus) 
  
 

10. Fassadenbegrünung (§ 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB) 
 
Im Gewerbegebiet sind Außenwände oder Außenwandteile, die im Erdgeschoss über 
mehr als 10,00 m Länge keine Fenster oder Türen aufweisen, mit Schling- und/oder 
Kletterpflanzen dauerhaft zu begrünen (Artenvorschläge). Je 2,00 m Wandlänge ist 
mindestens eine Pflanze zu verwenden. Anstelle einer Fassadenbegrünung ist eine 
Gehölzvorpflanzung (Mindesthöhe 3,00 m) zulässig. 
 

 

Der Abstand zur Rissener Straße wird gemessen ab der Mitte der für den Kraftfahrzeug-
verkehr bestimmten befestigten Fahrbahn dieser Straße. 
 
Die Anforderungen sind auch von Decken von Aufenthaltsräumen, die den oberen 
Gebäudeabschluss bilden, sowie von Dächern und Dachschrägen von ausgebauten 
Dachräumen zu erfüllen. 
 
Bei im Gewerbegebiet ausnahmsweise zulässigen betriebsgebundenen Wohnungen, für 
die nach dieser Festsetzung ein baulicher Schallschutz für die Lärmpegelbereiche III bis 
V erforderlich ist, sind Schlaf- und Kinderzimmer mit lärmgedämmten Zuluftelementen zu 
versehen, die mindestens das gleiche Schalldämm-Mass aufweisen wie die Fenster. 

 

6. Werbeanlagen (92 LBO) 
 
Im Gewerbegebiet dürfen Werbeanlagen nur flach auf der Außenwand der Gebäude 
angebracht werden. Eine freistehende Werbeanlage (auch als Gemeinschaftswerbe-
anlage) ist nur zulässig, soweit ausschließlich auf die eigene Leistung hingewiesen 
wird. Eine freistehende Werbeanlage darf maximal 7,00 m hoch ausgeführt werden 
(gemessen ab Fahrbahnoberkante der nächstgelegenen öffentlichen Straße). 
 
 

7. Erhaltung von Anpflanzungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 25b BauGB) 
 
Die in Teil A –Planzeichnung- als zu erhalten festgesetzten Anpflanzungen sind auf 
Dauer zu erhalten. Bei Abgang der Gehölze ist gleichwertiger Ersatz zu schaffen. Die 
DIN 18920 und die Richtlinien für die Anlage von Straßen, RAS-LG 4 sind zu beach-
ten. 
 
 

8. Anpflanzen von Bäumen (§ 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB) 
 
Im Gewerbegebiet ist je angefangene 500 m2 Grundstücksfläche ein großkroniger 
Laubbaum (Stammumfang mindestens 18 – 20 cm) zu pflanzen und dauerhaft zu 
erhalten  
 
Artenvorschläge: 
 
Linde (Tilia in Sorten)  
Spitzahorn (Acer platanoides)  
Bergahorn (Acer pseudoplatanus)  
Stieleiche (Quercus robur)  
Hainbuche (Carpinus betulus)  
Walnuß (Juglans regia)  
Roßkastanie (Aesculus hippocastanum)  
 
 
Auf dem Baugrundstück als zu erhalten festgesetzte Bäume werden auf diese 
Pflanzverpflichtung angerechnet. 

 

 
1. Nebenanlagen (§ 14 Abs.1 Satz 3 BauNVO) 
 

Im Gewerbegebiet sind Nebenanlagen – mit Ausnahme von Einfriedigungen und 
Nebenanlagen nach § 14 Abs. 2 BauNVO - nur innerhalb der überbaubaren Grund-
stücksflächen zulässig. 
 
Im Allgemeinen Wohngebiet und im Mischgebiet sind Nebenanlagen auch außerhalb der 
überbaubaren Grundstücksflächen zulässig, jedoch mit Ausnahme von Einfriedigungen 
und Nebenanlagen nach § 14 Abs. 2 BauNVO nicht zwischen öffentlichen 
Verkehrsflächen und der nächstgelegenen Baugrenze.  
 
 

2. Garagen und Stellplätze (§ 12 Abs.6 BauNVO) 
 
2.1 Garagen sind nur innerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen zulässig. 

 
2.2 Stellplätze sind außerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen zulässig, jedoch nicht 

auf nach § 9 Abs. 1 Nr. 25 b festgesetzten Flächen. Von öffentlichen Verkehrsflächen 
müssen Stellplätze einen Abstand von mindestens 5,0 m einhalten. 

 
 
3. Ausschluss von Nutzungen (§ 1 Abs. 5 und 9 BauNVO) 

 
3.1 Im Gewerbegebiet sind Einzelhandelsbetriebe unzulässig. Dies gilt nicht für den Handel 

mit Kraftfahrzeugen und Kraftfahrzeugteilen sowie den Elektronikfachhandel. 
 
 

3.2 Nutzungen gem. § 6 Abs. 2 Nr. 8 BauNVO (Vergnügungsstätten in überwiegend 
gewerblich geprägten Teilen eines Mischgebietes) sind nicht zulässig.  

 
Die Ausnahmen des § 6 Abs. 3 BauNVO (Vergnügungsstätten in nicht überwiegend 
gewerblich geprägten Teilen eines Mischgebietes) und des § 8 Abs. 3 Nr. 3 BauNVO 
(Vergnügungsstätten im Gewerbegebiet) werden nicht Bestandteil des Bebauungs-
planes. 

 
 

4. Gliederung von Baugebieten / Eingeschränkte Gewerbegebiete  
(§ 1 Abs. 1 Nr. 4 BauNVO) 

 
In den eingeschränkten Gewerbegebieten sind nur Betriebe und Anlagen zulässig, die 
das Wohnen nicht wesentlich stören können. Die maximal zulässigen flächenbezogenen 
Schallleistungspegel für die eingeschränkten Gewerbegebiete betragen: 
 
In den Teilgebieten Qu. 1, Qu. 2 und Qu. 4: 
Tags:  LW’’ = 57 dB(A) 
Nachts: LW’’ = 45 dB(A) 
 
Im Teilgebiet Qu. 3: 
Tags:  LW’’ = 48 dB(A) 
Nachts: LW’’ = 37 dB(A) 
 

Aufgestellt aufgrund des Aufstellungsbeschlusses 
des Rates vom 25.02.1999. Die ortsübliche Be-
kanntmachung des Aufstellungsbeschlusses ist er-
folgt durch Abdruck im Wedel-Schulauer-Tageblatt 
und im Hamburger Abendblatt – Pinneberger Zei-
tung - am 30.04.1999. 
  
  
Die frühzeitige Bürgerbeteiligung gemäß § 3 (1) 
BauGB ist vom 18.03.2002 bis zum 03.04.2002 
durchgeführt worden. 
  
  
Die von der Planung berührten Träger öffentlicher 
Belange sind zur Abgabe einer Stellungnahme 
aufgefordert worden mit Schreiben vom 
15.03.2002. 
  
  
Der Planungsausschuss hat am 05.11.2002 den 
Entwurf des Bebauungsplanes mit Begründung be-
schlossen und zur Auslegung bestimmt. 
  
 

 
Der katastermäßige Bestand am ........................ 
sowie die geometrischen Festlegungen der neuen 
städtebaulichen Planung werden als richtig be-
scheinigt. 
  
  
  
  
  
  
  
Pinneberg, den 
Katasteramt 
  
 

  
Der Rat hat die vorgebrachten Anregungen sowie 
die Stellungnahmen der Träger öffentlicher Belan-
ge am 22.05.2003 geprüft. Das Ergebnis ist mitge-
teilt worden. 
  
  
Der Bebauungsplan, bestehend aus der Plan-
zeichnung (Teil A) und dem Text (Teil B) wurde am 
22.05.2003 vom Rat als Satzung beschlossen. Die 
Begründung wurde durch Beschluss des Rates 
vom 22.05.2003 gebilligt. 
  
  
  
  
  
  
  
Wedel, den 
Der Bürgermeister  
i. A. 
  
 

 
Die Satzung über den Bebauungsplan, bestehend 
aus der Planzeichnung (Teil A) und dem Text (Teil 
B) wird hiermit ausgefertigt und ist bekannt zu ma-
chen. 
  
  
  
  
  
  
  
Wedel, den 
Der Bürgermeister 
i.A. 
  
 

  
Der Beschluss des Bebauungsplanes durch den 
Rat und die Stelle, bei der der Plan auf Dauer wäh-
rend der Dienststunden von allen Interessierten 
eingesehen werden kann und die über den Inhalt 
Auskunft erteilt, sind am ...................... durch Ab-
druck im Wedel-Schulauer-Tageblatt und im Ham-
burger Abendblatt – Pinneberger Zeitung - ortsüb-
lich bekannt gemacht worden. In der Bekanntma-
chung ist auf die Möglichkeit, eine Verletzung von 
Verfahrens- und Formvorschriften und von Män-
geln der Abwägung einschließlich der sich erge-
benden Rechtsfolgen (§ 215 Abs. 2 BauGB) sowie 
auf die Möglichkeit, Entschädigungsansprüche gel-
tend zu machen und auf das Erlöschen dieser An-
sprüche (§ 44 BauGB) hingewiesen worden. Auf 
die Rechtswirkungen des § 4 Abs. 3 Satz 1 GO 
wurde ebenfalls hingewiesen. Die Satzung ist mit-
hin in Kraft getreten am ...................... . 
  
 

  
  
  
  
  
  
Wedel, den 
Der Bürgermeister 
i. A. 
 

Aufgrund des § 10 des Baugesetzbuches (BauGB) sowie nach § 92 der Landesbauordnung 
wird nach Beschlussfassung durch den Rat vom 22.05.2003 folgende Satzung über den Be-
bauungsplan Nr. 82 für das Gewerbegebiet „Kronskamp – Rissener Straße“ bestehend aus der 
Planzeichnung (Teil A) und dem Text (Teil B), erlassen. 
  
Es gilt die Baunutzungsverordnung 1990.  
 
 


